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SKOS

Neue SKOS-Richtlinien: Kanton Bern

Das Berner Modell setzt
noch starker auf Anreize

Anreize und Sanktionen
werden bei der
Anwendung der neuen
SKOS-Richtlinien im
Kanton Bern besonders
gross geschrieben.
Zwei externe Studien
beweisen, dass das
Berner Modell
kostenneutral ist.

Seit dem 1. Januar 2006 ist die ge-
dnderte Sozialhilfeverordnung im
Kanton Bern in Kraft. Der Regie-
rungsrat hat damit die neuen
Richtlinien der SKOS eingefiihrt
und die Forderung aus dem Gros-
sen Rat umgesetzt, Sozialhilfebe-
rechtigte zu belohnen, die sich
um ihre soziale und berufliche
Integration bemiihen. Dagegen
sind die Sanktionen bei ungeni-
gender Mitwirkung verscharft
worden.

Kantonaler Lastenausgleich

Im Kanton Bern kiimmern sich
67 professionelle Sozialdienste
um die Ausrichtung der wirt-
schaftlichen Hilfe sowie um die
Beratung und Betreuung der Sozi-
alhilfebeztigerinnen und -bezi-
ger. Die Sozialhilfeverordnung
schreibt vor, dass die SKOS-Richt-
linien fiir die Bemessung der wirt-
schaftlichen Hilfe verbindlich an-
gewendet werden.

Der Regierungsrat hat die neu-
en Richtlinien per 1. Januar 2006
mit einer halbjihrigen Uber-
gangsfrist bis am 30. Juni 2006

SKOS- )
Richtlinien

An dieser Stelle berichten wir regelméssig tiber
die Umsetzung der neuen SKOS-Richtlinien in
einzelnen Kantonen. Mdchten Sie zu diesem
Thema einen Beitrag aus lhrem Kanton publi-
zieren? Dann schreiben Sie an: zeso@skos.ch
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eingefiihrt. Zudem hat er die Ho-
he der Integrationszulagen IZU
und der Einkommensfreibetrdge
EEB einheitlich festgelegt.

Im Kanton Bern vollziehen die
Sozialdienste die Sozialhilfe im
Einzelfall und entscheiden tiber
die Festsetzung und Gewdhrung
von Leistungen. Der Aufwand fiir
die wirtschaftliche Hilfe wird von
Kanton und Gemeinden durch
den kantonalen Lastenausgleich
gemeinsam zu je 50 Prozent ge-
tragen.

Das Berner Modell

Sozialhilfebeziigerinnen und
-beziiger, die eine Eigenleistung
erbringen, werden im Kanton
Bern in jedem Fall belohnt. IZU
und EFB werden sowohl beim Ein-
stieg in die Sozialhilfe, wahrend
der Bezugsphase wie auch beim
Ausstieg aus der Sozialhilfe ange-
rechnet, wenn die Vorausset-
zungen dazu erfiillt sind.

Eine IZU von 100 bis 300 Fran-
ken erhalten Personen, die die
obligatorische Schulzeit oder das
16. Lebensjahr vollendet haben
und eine Eigenleistung (Integra-
tionsmassnahme,  Ausbildung,
Ubernahme von Betreuungsauf-
gaben) erbringen.

Die Fachpersonen beim zu-
stindigen Sozialdienst entschei-
den bis spdtestens sechs Monate
nach Beginn der Sozialhilfeun-
terstiitzung, ob eine IZU ausge-
richtet werden kann. Sind die
Voraussetzungen nicht erfiillt,
wird der Grundbedarf fiir den Le-
bensunterhalt gekiirzt, weil bei
diesen Personen die Kooperati-
onsbereitschaft fehlt.

Sozialhilfebeziehende, die ge-
willt, aber nicht in der Lage sind,
eine Eigenleistung zu erbringen,
erhalten eine minimale Integrati-
onszulage MIZ. Jede Person, die
im ersten Arbeitsmarkt titig ist,
hat Anspruch auf einen Einkom-
mensfreibetrag von 200 bis 400
Franken. Beziigerinnen und Be-

ziigern, die ihr Arbeitspensum er-
hohen oder eine Arbeit aufneh-
men, wird wihrend sechs Mona-
ten ein erhohter Einkommenfrei-
betrag gewdhrt.

Zwei Studien

Die Gesundheits- und Fiirsor-
gedirektion des Kantons Bern hat
die finanziellen Auswirkungen
der neuen Richtlinien durch zwei
externe Studien tberpriifen las-
sen. Eine der beiden Studien hat
sich besonders der neu defi-
nierten Eintrittsschwelle gewid-
met.

Die Resultate beider Studien
bestétigten, dass die neuen Richt-
linien in die beabsichtigte Rich-
tung gehen: Allein Erziehende
oder Personen, die einer Erwerbs-
arbeit nachgehen, erhalten mit
den neuen Richtlinien leicht ho-
here Sozialhilfeleistungen. Per-
sonen, die sich nicht um ihre In-
tegration bemiihen, haben Leis-
tungskiirzungen in Kauf zu neh-
men. Arbeitende Beziigerinnen
und Beziliger werden gegeniiber
jenen, die nicht arbeiten, besser
gestellt.

Keine Mehrkosten

In beiden Studien wurde Ge-
samtkostenneutralitit ausgewie-
sen. Der Systemwechsel hat we-
der zu einer Zunahme der Fille
gefiihrt noch Hértefille induziert.
Die Umstellung auf das neue Sys-
tem verursachte bei den Sozial-
diensten einigen Mehraufwand,
erfolgte aber ohne nennenswerte
Probleme.

Das Sozialamt des Kantons
Bern erachtet das neue Modell als
wichtigen Schritt in die richtige
Richtung und hilt die Sozial-
dienste dazu an, die neuen Richt-
linien konsequent anzuwenden
und das Anreiz- und Sanktions-
system auszuschopfen. l

Daniela Biitler Liesch
Sozialamt des Kantons Bern



	Das Berner Modell setzt noch stärker auf Anreize

